
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2008/1/16 13Os149/07x
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.2008

Norm

StPO idF StrafprozessreformG §45

StPO §285i

StPO §288 Abs2 Z1

StPO §288 Abs2a

StPO §288 Abs3

Rechtssatz

Eine Delegierungsbefugnis des Obersten Gerichtshofs, wie sie § 288 Abs 2 Z 1, 2a und 3 StPO vorsehen, kennt § 285i

StPO nicht. Mit seinem den Anschein der Befangenheit des Berufungsgerichts reklamierenden Vorbringen ist der

Angeklagte auf die Möglichkeit zur Ablehnung von Gerichtspersonen zu verweisen.
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